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 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, wie zuvor in Konsultationen vereinbart, 
Herrn Pedro Serrano, den Amtierenden Leiter der Delegation der Europäischen Union bei 
den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teil-
nahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, aufgrund des an den Ratspräsi-
denten gerichteten Antrags des Ständigen Vertreters Ugandas bei den Vereinten Nationen 
vom 14. April 2010, Herrn Téte António, den Ständigen Beobachter der Afrikanischen  
Union bei den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung 
zur Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2009 bis 31. Juli 2010 

 
252 

 
 

 Der Rat würdigt die unverzichtbare Bedeutung der Reform des Sicherheitssek-
tors für den Friedenskonsolidierungsprozess und bekräftigt, dass die Reform des Si-
cherheitssektors unter nationaler Eigenverantwortung erfolgen soll. Eine wirksame 
Reform des Sicherheitssektors erfordert den Aufbau eines professionellen, wirksamen 
und rechenschaftspflichtigen Sicherheitssektors, insbesondere einer nationalen Poli-
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sion für Friedenskonsolidierung bedarf, und sieht der für 2010 angesetzten Überprü-
fung der Kommission und den Empfehlungen über Möglichkeiten zur weiteren Stär-
kung ihrer Rolle mit Interesse entgegen. 

 Der Rat ist sich der Wichtigkeit einer engeren Koordinierung zwischen den zu-
ständigen bilateralen und multilateralen Gebern bewusst, um so eine berechenbare, 
kohärente und rasche finanzielle Unterstützung der Friedenskonsolidierung nach 
Konflikten zu gewährleisten. Der Rat unterstreicht, dass Finanzierungsmechanismen 
zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs in der Konfliktfolgezeit, insbesondere der 
Friedenskonsolidierungsfonds, eine Katalysatorrolle erfüllen sollen, auf die so bald 
wie möglich eine substanziellere, längerfristige Finanzierung zugunsten der Wie-
derherstellungs- und Wiederaufbaumaßnahmen folgen soll. Der Rat ermutigt zu einer 
Erhöhung der Synergie zwischen dem Friedenskonsolidierungsfonds und der Kom-
mission für Friedenskonsolidierung. 

 Der Rat ist sich der Notwendigkeit bewusst, den Kreis ziviler Sachverständiger, 
insbesondere aus Entwicklungsländern sowie Frauen, die beim Ausbau nationaler 
Kapazitäten behilflich sein können, zu erweitern und zu vertiefen, und legt den Mit-
gliedstaaten, den Vereinten Nationen und anderen maßgeblichen Partnern nahe, die 
Zusammenarbeit und Koordinierung beim Aufbau dieser Kapazitäten zu stärken. Der 
Rat sieht den aus der Überprüfung der zivilen Kapazitäten der Vereinten Nationen 
hervorgehenden Empfehlungen in dem Folgebericht des Generalsekretärs zu seinem 
Bericht über die Friedenskonsolidierung in der unmittelbaren Konfliktfolgezeit332 mit 




